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A. Priufungsauftrag
Die Geschéftsfiihrung der

Kreiskliniken GmbH des Landkreises Darmstadt-Dieburg
-DA-DI Kreiskliniken GmbH-,
GroR-Umstadt

— im Folgenden auch kurz ,Kreiskliniken GmbH* oder ,Gesellschaft* genannt — hat uns beauftragt,
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buch-
fuhrung und den Lagebericht fur das Geschaftsjahr 2024 der Gesellschaft nach berufsublichen
Grundsatzen zu prufen sowie Uber das Ergebnis unserer Prufung schriftlich Bericht zu erstatten.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestatigungsschreiben vom 11. April 2025 unter Beifugung
der Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverstandniserklarung des Auftrag-
gebers haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

Dem Prifungsauftrag lag der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. Dezember 2024
zugrunde, mit dem wir zum Abschlussprifer gewahlt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB).

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 3 HGB bezeichneten Grékenmerkmalen als grof3e Ka-
pitalgesellschaft einzustufen und daher prifungspflichtig gemaf §§ 316 ff. HGB.

Bei unserer Prufung waren auftragsgemal auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2
HGrG zu beachten.

Die Prufungsarbeiten haben wir von Mai bis Juli 2025 in den Geschaftsraumen der Gesellschaft in
GrofR3-Umstadt und in unseren Blrordumen in Dreieich durchgefihrt. AnschlieRend erfolgte die Fer-
tigstellung des Priifungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prufung war der geprufte und mit einem uneingeschrankten Bestatigungs-
vermerk vom 28. Juni 2024 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023. Er wurde mit
Gesellschafterbeschluss vom 15. Oktober 2024 unverandert festgestellt.

Wir bestatigen gemal’ § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprifung die anwendbaren
Vorschriften zur Unabhangigkeit beachtet haben.

Uber Art und Umfang sowie Uber das Ergebnis unserer Priifung erstatten wir unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprifer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten ,Grundsatze ordnungs-
maRiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen” (IDW PS 450 n. F. (10.2021)) den nachfolgen-
den Bericht, dem wir den gepruften Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3) sowie den Lagebericht (An-
lage 4) beifugen.

Die weitere Anlage ergibt sich aus dem Anlagenverzeichnis mit Anlage 5.

Fir die Durchfihrung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhaltnis zu Dritten,
liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigeflgten ,Allgemeine Auftragsbedingun-
gen fur Wirtschaftspruferinnen, Wirtschaftsprufer und Wirtschafts prifungsgesellschaften® in der Fas-
sung vom 1. Januar 2024 zugrunde.

Der vorliegende Prufungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.
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B. Wiedergabe des Bestatigungsvermerkes

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir in einem gesonderten Testatsexemplar
folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk erteilt, der nachfolgend wiedergegeben wird:

)

Bestatigungsvermerk des unabhéangigen Abschlusspriifers

An die Kreiskliniken GmbH des Landkreises Darmstadt-Dieburg
-DA-DI Kreiskliniken GmbH-, Gro3-Umstadt

Prifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kreiskliniken GmbH des Landkreises Darmstadt-Dieburg -DA-
DI Kreiskliniken GmbH- — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und
Verlustrechnung fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem
Anhang, einschlieBlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprift. Dar-
uber hinaus haben wir den Lagebericht der Kreiskliniken GmbH des Landkreises Darmstadt-Dieburg
-DA-DI Kreiskliniken GmbH- fir das Geschéaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

= entspricht der beigeflgte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, fir
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024
sowie ihrer Ertragslage fur das Geschéaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
und

= vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken
der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prufung zu keinen Einwendungen gegen
die OrdnungsmafRigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gefuhrt hat.

Grundlage fiir die Priifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Ubereinstimmung mit
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fur die Prifung
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des Jahresabschlusses und des Lageberichtes” unseres Bestatigungsvermerkes weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhangig in Ubereinstimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung, dass die
von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage flir unsere
Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fur den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, fir Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsatze ordnungsmaliger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes
Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich fiir die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deut-
schen Grundsatzen ordnungsmaRiger Buchflihrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermoéglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgens-
schadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur verantwortlich, die
Fahigkeit der Gesellschaft zur Fortfuhrung der Unternehmenstatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfihrung der Unterneh-
menstatigkeit, sofern einschlagig, anzugeben. Daruber hinaus sind sie dafur verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich flir die Aufstellung des Lageberichtes, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Vorkehrungen und MalRnahmen (Systeme), die sie
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Ubereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu erméglichen, und um ausreichende geeig-
nete Nachweise fur die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Prufung des Jahresabschlusses und des
Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtu-
mern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prufung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen
Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal} an Sicherheit, aber keine Garantie dafir, dass eine in
Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Abschlussprufung durchgeflhrte Prifung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kdnnen aus dolosen Hand-
lungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn verninftigerweise
erwartet werden koénnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen.

Wahrend der Prufung uben wir pflichtgemafies Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Daruber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und flh-
ren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prufungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage flr unsere Prifungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellung nicht aufgedeckt wird, ist hoher als das Risiko, dass eine aus Irrtimern resultierende
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irreflihrende Darstellungen
bzw. das AulRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Prifung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen und den fir die Prufung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maf3-
nahmen, um Prifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der
Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und MaRnahmen abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschatzten Werte und damit zusammenhangenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen uber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fahigkeit der Gesellschaft zur FortflUhrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kénnen. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestatigungsvermerk auf die dazugehoérigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prufungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerkes erlangten Prifungsnachweise. Zukunftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten kdnnen jedoch dazu flihren, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstatigkeit nicht mehr fortfihren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschlielich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschaftsvorfalle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze
ordnungsmaRiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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= beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

= fuhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prifungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
standiges Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kinftige
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, einschliel3lich etwaiger
bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer Priufung feststellen.

Dreieich, 31. Juli 2025

Schillermann und Partner AG
Wirtschaftsprufungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. gez.
Harald Reinhart Joachim Scholz
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer

1
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C. Grundsatzliche Feststellungen
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter
1. Geschaftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Geschaftsfihrung hat im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens
beurteilt und diese im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, zum Bilanz-
stichtag dargestellt.

Gemal § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprufer mit den anschlieRenden Ausflh-
rungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschaftsfiihrung Stellung. Dabei gehen wir insbe-
sondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukunftigen Entwicklung des
Unternehmens ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unterneh-
mens ab, die wir im Rahmen unserer Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ge-
wonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

= Die Entwicklung der Kreiskliniken GmbH hangt direkt von der Entwicklung des Eigenbetriebes
Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg ab. Die im Eigenbetrieb vorgenommene Personalbedarfspla-
nung und das Personalcontrolling bestimmen daher alle Aktivitaten der Gesellschaft.

= Das erzielte Jahresergebnis in Héhe von TEUR 75,3 verbessert sich gegenlber dem Ergebnis
aus dem aufgestellten Wirtschaftsplan 2024 (TEUR 7,6) um TEUR 67,7. Ursachlich hierfur sind
die nicht eingeplante Ausschittung der Philos GmbH und die Steuerertrage aus Vorjahren. Ge-
genlaufig wirkte sich die Uberschreitung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus.

= Die Ertragslage ist durch die Beschaffung und Gestellung von Personal aller Berufsgruppen fur
den Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg bestimmt. Dem gestiegenen Personalbe-
stand folgen demnach die héheren Einnahmen aus der Personalgestellung.

= Die Zahl der Vollkrafte ist gegentiber dem Vorjahr auf 638,1 gestiegen. Die Veranderungen re-
sultieren hauptsachlich aus der weiteren Einstellung von aus dem Eigenbetrieb ausscheiden-
dem Personal sowie aufgrund von etwaiger Leistungsausweitungen bzw. Pflegepersonalbedarf
aufgrund der Pflegepersonaluntergrenzen im Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg.

= Die durchschnittlichen Personalaufwendungen je Vollkraft haben sich insgesamt nach oben ent-
wickelt.

= Veranderungen bei den Umsatzerlésen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erge-
ben sich in Folge des ab 1. Januar 2023 geltenden, neu vereinbarten Rahmenvertrages der
Weiterbelastungen zwischen dem Eigenbetrieb Kreiskliniken und der Gesellschaft (Rlickgang
der vom Eigenbetrieb belasteten Kosten; entsprechend reduzierten sich die Umsatzerldse auf-
grund Entfalls der weiterbelasteten Kosten). Insbesondere die Personalbeschaffungskosten und
Fort- und Weiterbildungskosten fallen direkt im Eigenbetrieb an.
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= Die Gesellschaft verflgt Uber einen 100 %-Anteil an der Bildungszentrum fir Gesundheit der
Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg GmbH (Buchwert TEUR 47,2) sowie Uber eine 45 %-Beteili-
gung an der Philos GmbH (Buchwert TEUR 11,2).

= Zum 31. Dezember 2024 weist die Kreiskliniken GmbH ein Eigenkapital in H6he von
TEUR 715,9 (Vorjahr: TEUR 640,6) aus. Die Eigenkapitalquote betragt 12,5 % nach 17,1 % im
Vorjahr.

*= Die Liquiditat als Summe aus Umlaufvermdgen und liquiden Mitteln abzlglich kurzfristiger Ver-
bindlichkeiten hat sich von TEUR 2.684,5 zum 31. Dezember 2023 auf TEUR 4.066,3 zum Bi-
lanzstichtag erhéht.

= Die Gesellschaft wird sich weiterhin auf ihre Kernaufgaben konzentrieren: Die Gewinnung und
Bereitstellung medizinischen Fachpersonals. Dies bedarf angesichts des bereits heute fehlen-
den Fachpersonals im Vergleich zum Bedarf sowie angesichts der weiter steigenden Licke ver-
starkter Anstrengungen (hohe Kosten der Personalbeschaffung, attraktive Vergutungsmodelle,
Attraktivitat als Arbeitgeber).

= Der Wirtschaftsplan 2025 geht von einem ausgeglichenen Ergebnis in Hohe von TEUR 1,5 aus.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die
Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung
durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht fur zutreffend.
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D. Priifungsdurchfiihrung
. Gegenstand der Priifung

Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft um eine grol3e Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 3
HGB, die gemal §§ 316 ff. HGB der gesetzlichen Pflichtpriifung unterliegt.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemaf} § 317 HGB die Buchflihrung, den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2024 (Anlagen 1 bis 3) und den Lagebericht fir das Geschafts-
jahr 2024 (Anlage 4) auf die Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Vorschriften gepruift.

Den Lagebericht haben wir daraufhin Gberprift, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer
Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei ist auch zu prifen, ob die Chancen und Risiken der kunftigen
Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prufung des Lageberichtes hat sich auch darauf zu er-
strecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind
(§ 317 Abs. 2 HGB).

Die malgebenden Rechnungslegungsgrundsatze flr unsere Prifung des Jahresabschlusses waren
die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die Son-
dervorschriften des GmbH-Gesetzes.

Der Prufungsauftrag wurde um die Prifung nach § 53 HGrG erweitert.
Uber die vorgenannte Prifung wird in Abschnitt F. gesondert berichtet.

Eine Uberpriifung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle
Wagnisse berucksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prufungs-
auftrages.

Die Geschéftsfuhrung der Gesellschaft ist fur die Buchfuhrung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es,
die von der Geschéaftsfiihrung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen un-
serer pflichtgemalen Prifung zu beurteilen.

Erganzend hierzu hat uns die Geschéaftsfihrung in der berufsiblichen Vollstandigkeitserklarung
schriftlich bestatigt, dass in der Buchfuhrung und in dem zu prifenden Jahresabschluss alle bilan-
zierungspflichtigen Vermogenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen bericksichtigt,
samtliche Aufwendungen und Ertrage enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle
bestehenden Haftungsverhaltnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklarung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen
alle fur die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289
HGB erforderlichen Angaben enthalt. Vorgange von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des
Geschaftsjahres haben sich nach dieser Erklarung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prifung
nicht bekannt geworden.
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Il. Artund Umfang der Priifung

Unsere Priifung haben wir in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftspriufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsgemaler Abschlussprifung
vorgenommen.

Die Prifung erstreckt sich gemaf § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des gepriften
Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschaftsfuhrung zugesichert wer-
den kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prifungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Pru-
fungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes des
Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschéftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfak-
toren beurteilen. Die Prifung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des-
sen Wirksamkeit erganzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchflihren, deren Ein-
fluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser
Prufungsrisiko einschatzen zu kénnen.

Die Erkenntnisse aus der Prifung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prifungshandlungen (Plausibilitatsbe-
urteilungen) und der Einzelfallprifungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des
Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berucksichtigt. Im unternehmensindividuellen
Prufungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prifung, Art und Umfang der Prifungs-
handlungen sowie den zeitlichen Prufungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hier-
bei haben wir die Grundsatze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher
unser Prufungsurteil Gberwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prufungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:
=  |KS-Prifungen (Erlésbereich, Personal)

=  Umsatzrealisierung und Weiterbelastungen zum Gesellschafter, dem Eigenbetrieb ,Kreisklini-
ken des Landkreises Darmstadt-Dieburg®

= Personalaufwendungen

Zur Prifung des Nachweises der Vermodgens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir u. a.
Bank- und Anwaltsbestatigungen eingeholt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgefiihrten Prifungshandlungen sind in unseren
Arbeitspapieren festgehalten (ISA [DE] 230).
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E. Feststellungen und Erlauterungen zur Rechnungslegung
I.  OrdnungsmaRBigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschlieRenden Ergebnis unserer Prufung stellen wir fest, dass die Buchfuhrung und die
weiteren gepruften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vor-
schriften entsprechen.

1. Buchfiuhrung und weitere gepriifte Unterlagen

Die Organisation der Buchflihrung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Da-
tenfluss und das Belegwesen ermdglichen die vollstandige, richtige, geordnete und die zeitgerechte
Erfassung und Buchung der Geschéftsvorfalle.

Die IT-gestltzte Rechnungslegung gewahrleistet die hinreichende Sicherheit der flr die Zwecke der
Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsatzen
ordnungsmaRiger Buchfihrung gemaf § 238 HGB.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene inteme Kontrollsystem (IKS)
sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsablaufe vor. Die Verfah-
rensablaufe in der Buchflihrung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen
Anderungen erfahren.

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Gesellschaft erfolgt auf der EDV-An-
lage des Eigenbetriebs ,Kreiskliniken des Landkreises Darmstadt-Dieburg®“. Die Personalverwaltung
und Erstellung der Abrechnungen wird durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienstleistungs
GmbH des Landkreises Darmstadt-Dieburg -DA-DI Dienstleistungs GmbH- durchgefuhrt.

Die Blcher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eréffnet und ordnungsgeman ge-
fuhrt. Die Belegfunktion ist erfillt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhaltnissen der Gesellschaft angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die
Buchfiuihrung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren gepriften Unterlagen entnommenen
Informationen haben zu einer ordnungsgemafiien Abbildung in Buchflhrung, Jahresabschluss und
Lagebericht gefuhrt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prifung, die sich auf

= die Ordnungsmafigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buch-
fUhrung,

= die OrdnungsmaRigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
= die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,

» die Beachtung aller fUr die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschlief3lich
der Grundsatze ordnungsmalfiger Buchfuhrung und aller grofienabhangigen, rechtsformgebun-
denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestatigungsvermerk erteilt.
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2. Jahresabschluss

Nach dem abschlief’ienden Ergebnis unserer Prifung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle
fur die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschliellich der Grundsatze ord-
nungsmaliger Buchfihrung und alle gréRenabhangigen und rechtsformgebundenen Regelungen
sowie die Normen des Gesellschaftsvertrages beachtet sind.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlust-
rechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024 sind — ausgehend von
den Zahlen der Vorjahresbilanz — ordnungsgemaf} aus der Buchfihrung und den weiteren gepruften
Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahres-
abschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollstdndig und ordnungsgemal. Die Erlauterungen und
Begrindungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prifung nach § 317 Abs. 2 HGB
hat zu dem Ergebnis gefuhrt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prifung
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der kunftigen Entwicklung sind
zutreffend dargestellt (IDW PS 350 n. F. (10.2021), DRS 20).

Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollstandig und zutreffend.
Il. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss — d. h. als Gesamtaussage des Jah-
resabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
und Anhang ergibt —, unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmafliger Buchflihrung ein den tat-
sachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft (§ 264 Abs. 2 HGB).

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ange-
geben. Bei unseren nachfolgenden Ausflihrungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachver-
halte ein, die fur die Beurteilung der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamt-
wirkung im Zusammenhang mit anderen Malnahmen und Sachverhalten von wesentlicher
Bedeutung sind (ISA [DE] 320).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den fur die Bewertung von
Vermogensgegenstanden und Schulden maligeblichen Faktoren einschliellich etwaiger Auswirkun-
gen von Anderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:
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Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortfih-
rung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie
werden unverandert zum Vorjahr angewendet.

Die Gesellschaft hat die nachfolgend im Einzelnen besprochenen Ansatz-, Bewertungswahlrechte
und Ermessensentscheidungen ausgetbt. Die Wahlrechte wurden von den gesetzlichen Vertretern
im Rahmen der Aufstellung so ausgeubt, dass sich in Bezug auf die Gesamtaussage des Jahresab-
schlusses eine mdglichst zutreffende Vermégens-, Finanz- und Ertragslage ergibt:

= erfolgswirksame Anderungen des Abzinsungssatzes bei den Altersversorgungsverpflichtungen
(Lebensarbeitszeitkonten) werden im operativen Ergebnis (Personalaufwand) erfasst.

Im Ubrigen verweisen wir auf die Ausfiihrungen im Anhang (Anlage 3).
2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemaf durchgefuhrten Prifung sind wir zu der in unserem Bestatigungsvermerk
getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grund-
satze ordnungsmafiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Priifungsauftrages
. Feststellungen im Rahmen der Prifung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prifung haben wir auftragsgemaf} die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bun-
desrechnungshof und den Landesrechnungshdéfen veroéffentlichten IDW PS 720 ,Berichterstattung
uber die Erweiterung der Abschlussprufung nach § 53 HGrG* beachtet.

Dementsprechend haben wir auch gepruft, ob die Geschafte ordnungsgemaf, d. h. mit der erforder-
lichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung mit den einschlagigen handelsrechtlichen Vorschriften und
den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geflihrt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 5 dargestellt. Uber
diese Feststellungen hinaus hat unsere Prifung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer
Auffassung fiur die Beurteilung der OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfihrung von Bedeutung sind.
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G. Schlussbemerkungen

Eine Verwendung des unter Abschnitt B. wiedergegebenen Bestatigungsvermerkes aullerhalb die-
ses Priufungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veroffentlichung oder Weiter-
gabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestatigten Fassung ab-
weichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser
Bestatigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prifung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwie-
sen.

Den vorstehenden Bericht Uber unsere Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes fur
das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 der Kreiskliniken GmbH des
Landkreises Darmstadt-Dieburg -DA-DI Kreiskliniken GmbH- erstatten wir in Ubereinstimmung mit
§ 321 HGB unter Beachtung der Grundsatze ordnungsgemaler Erstellung von Prifungsberichten
des Instituts der Wirtschaftsprufer in Deutschland e. V., Dusseldorf (IDW PS 450 n. F. (10.2021)).

Der Prufungsbericht wird gemaf § 321 Abs. 5 HGB unter Bertcksichtigung von § 32 WPO wie folgt
unterzeichnet:

Dreieich, 31. Juli 2025
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Harald Reinhart Joaghim Scholz

Wirtschaftsprufer Wirtschaftsprufer



Kreiskliniken GmbH des Landkreises Darmstadt-Dieburg,
-DA-DI Kreiskliniken GmbH-, Gro3-Umstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE 31.12.2024 31.12.2023
€ € €
A. Anlagevermdgen
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 47.150,00 47.150,00
2. Beteiligungen 11.250,00 11.250,00
58.400,00 58.400,00
B. Umlaufvermégen
I.  Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5.365.691,89 3.535.436,83
2. Sonstige Vermogensgegenstande 189.335,54 50.714,80
5.555.027,43 3.586.151,63
Il.  Guthaben bei Kreditinstituten 132.118,00 108.898,56
5.687.145,43 3.695.050,19
5.745.545,43 3.753.450,19

Anlage 1
PASSIVSEITE 31.12.2024 31.12.2023
€ € €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 615.641,90 562.593,65
lll. Jahresiiberschuss 75.287,45 53.048,25
715.929,35 640.641,90
B. Rickstellungen
Sonstige Rickstellungen 3.409.132,85 2.102.213,44
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 818.448,59 329.327,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr € 818.448,59 (Vj.: € 329.327,58)
2. Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen Unternehmen 4.204,40 3.429,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr € 4.204,40 (Vj.: € 3.429,39)
3. Sonstige Verbindlichkeiten 797.830,24 677.837,88
davon aus Steuern € 797.830,24 (Vj.: € 677.837,88)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr € 797.830,24 (V|.: € 677.837,88)
1.620.483,23 1.010.594,85
5.745.545,43 3.753.450,19




Kreiskliniken GmbH des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Anlage 2
-DA-DI Kreiskliniken GmbH-, Gro3-Umstadt
Gewinn- und Verlustrechnung fur das Geschaftsjahr 2024
2024 2023
€ € €
1. Umsatzerlose 61.600.132,83 53.140.044,88
2. Sonstige betriebliche Ertrage 1.660.103,41  1.322.718,28
63.260.236,24 54.462.763,16

3. Materialaufwand

Aufwendungen fur bezogene Leistungen 6.793.536,07 3.369.428,82
4. Personalaufwand

a) Lohne und Gehalter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir

47.793.525,17

43.087.883,28

Altersversorgung und fir Unterstiitzung 8.171.041,24 7.275.996,02
55.964.566,41 50.363.879,30

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 727.032,15 808.931,79
6. Ertrage aus Beteiligungen 180.000,00 180.000,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -120.185,84 47.475,00
8. Ergebnis nach Steuern 75.287,45 53.048,25
9. Jahresuberschuss 75.287,45 53.048,25
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Kreiskliniken GmbH des Landkreises Darmstadt-Dieburg
-DA-DI Kreiskliniken GmbH-, GroR-Umstadt
Anhang fiur das Geschéftsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft flihrt die Firma ,Kreiskliniken GmbH des Landkreises Darmstadt-
Dieburg -DA-DI Kreiskliniken GmbH-", hat ihren Sitz in GroR-Umstadt und ist unter
der Nummer HRB 33226 in das Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt einge-
tragen.

Die Gesellschaft erflillt zum Bilanzstichtag die GréRenmerkmale einer groRen Kapital-
gesellschaft gemaR § 267 Abs. 3 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde nach den Bestimmungen des
Handelsgesetzbuches gemal der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. sowie den einschlagigen
Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Fur die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unveréandert die nachfolgenden Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden mafRgebend.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. niedri-
geren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstiande sind zum Nennwert angesetzt.
Fir das in den Forderungen enthaltene allgemeine Kreditrisiko ist keine Pauschalwert-
berichtigung gebildet worden.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die sonstigen Riickstellungen beriicksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und
drohenden Verluste aus schwebenden Geschéften. Die Bewertung erfolgte in Héhe
des nach verniinftiger kaufménnischer Beurteilung notwendigen Erfullungsbetrages.
Die Rickstellungen flir Lebensarbeitszeit wurden mit den dazugehdrigen Wertgutha-
ben eines Fonds saldiert. Eine Ergebnisauswirkung ergab sich hieraus nicht, da die

Hohe der Riickstellung wie in den Vorjahren dem Wertguthaben entspricht.

Die Verbindlichkeiten sind jeweils im Einzelnen zum Erfillungsbetrag angesetzt.
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Il. Erlauterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermdgens ist unter Angabe der Ab-
schreibungen des Geschéftsjahres im Anlagenspiegel am Ende dieses Anhangs dar-
gestellt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen vollstandig auf den Ge-
sellschafter und resultieren aus dem Leistungsverkehr.

Die sonstigen Riickstellungen wurden im Wesentlichen fiir Mehrarbeitsstunden, Be-
reitschaftsdienste und Urlaubsanspriiche gebildet.

Das Deckungsvermdgen zur Rickstellung fiir Lebensarbeitszeitkonten betragt zum

Stichtag T€ 378,8 (Vorjahr: T€ 329,7) und besteht aus einer festverzinslichen Kapital-
anlage bei der Offentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG.

31.12.2024  31.12.2023

T€ T€
Anschaffungskosten des Deckungsvermégens 366,9 315,8
Beizulegender Zeitwert zum Stichtag 378,8 329,7
Verrechnete Aufwendungen und Ertrage in 2024 bzw. 2023 5,8 51
Von der Ausschiittungssperre betroffene Betrage, mit denen
der beizulegende Zeitwert die Anschaffungskosten (ibersteigt 5,8 51

Die Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen Unternehmen bestehen mit T€ 4,2 ge-
genlber dem Gesellschafter und resultieren aus laufender Verrechnung.

Samtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr nicht besichert und haben eine Rest-
laufzeit von bis zu einem Jahr.
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lil. Erlduterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlose entfallen vollstandig auf die Personalgestellung an den Gesellschaf-
ter Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg.

Die sonstigen betrieblichen Ertrage enthalten periodenfremden Ertrége i.H.v. T€ 1,4
(Vorjahr: T€ 0,6).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine periodenfremden Auf-
wendungen (Vorjahr: T€ 6,3).

In den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind periodenfremde Steuerertrage
in Hohe von T€ 122,6 enthalten.

IV. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag folgenden Anteilsbesitz:

Ergebnis
Beteiligung Eigenkapital des GJ 2024
% T€ T€
Bildungszentrum flir Gesundheit der
Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg GmbH 100 283,1 15,7
Philos GmbH* 45 2.011,3 758,7

* Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
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V. Sonstige Angaben

Haftungsverhaltnisse in Form von Sicherheiten o. A. bestehen nicht.

Nicht in der Bilanz enthaltene Geschafte i.S.d. § 285 Nr. 3 HGB bestehen ebenfalls
nicht. Ebenso gibt es keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen i.S.d. § 285 Nr. 3a

HGB, die zur Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammliung und die Geschéfts-
fUhrung.

Der Gesellschafterversammlung gehorten an:

Herr Klaus Peter Schellhaas  Landrat (Vorsitzender)

Herr Lutz Kéhler Erster Kreisbeigeordneter
(stellv. Vorsitzender)

Frau Christel SproBRler hauptamtliche Kreisbeigeordnete

Frau Angelika Dahms Rentnerin

Herr Dieter Emig Birgermeister a.D./selbstandig

Frau Margrit Herbst Rentnerin

Herr Marco Hesser Jurist

Frau Marita Keil selbstandig

Herr Frank Klock Angestellter

Frau Christiane  Kramer Rentnerin

Herr Alexander  Ludwig Politikwissenschaftler

Herr Manfred Nodes Forderschullehrer/Rentner

Herr Karl-Heinz  Prochaska Rentner

Frau Margarete Dr. Sauer Studienratin a.D.

Herr Christoph  Zwickler Dipl.-Ingenieur

Die Geschaftsfihrung setzte sich wie folgt zusammen:

o Herr Christoph Dahmen, Betriebsleiter der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg,
o Frau Pelin Meyer, Betriebsleiterin der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg.

Fir die Geschéaftsfliihrung wurde in 2024 keine Vergilitung gezahit.

Die Anzahl der wahrend des Geschéftsjahres beschaftigten Mitarbeiter betrug:

Anzahl
Arztlicher Dienst 185
Pflegedienst 410
Medizinisch-Technischer Dienst 187
Funktionsdienst _ 63
Gesamt 845
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Der Abschlussprufer berechnet fir die Priifung des Jahresabschlusses 2024 der Ge-
sellschaft ein Honorar von T€ 6,0 (brutto).
VI. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschaftsflhrung schlagt vor den Jahresiberschuss auf neue Rechnung vorzu-
tragen.

Grol34 msfadt, den 31. Juli 2025

(/3;7 7 /
Chriétoph Dahmen Pelin Meyer

schaftsflihrer Geschéaftsfihrerin

_




Anlagenspiegel 2024

Bilanzposten Entwicklung der Anschaffungskosten Entwicklung der Abschreibungen Restbuchwert
Anfangsstand Zugange Umbuchungen Abgidng Endstand Anfangsstand Abschreibungen | Zuschreibungen Entnahme fir Endstand 31.12.2024
des des Abginge
Geschéftsjhares | Geschaftsjahres
€ € € € € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 77.027,18 € - £ - € - £ 77.027,18 € 29.877,18 € - £ - £ - £ 29.877,18 € 47.150,00 €
2. Beteiligungen 11.250,00 € - € - € - € 11.250,00 € - £ - £ - € - £ - € 11.250,00 €
88.277,18 € - £ - £ - £ 88.277,18 € 29.877,18 € - £ - € - € 29.877,18 € 58.400,00 €
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Kreiskliniken GmbH des Landkreis Darmstadt-Dieburg
-DA-DI Kreiskliniken GmbH-, GroR-Umstadt
Lagebericht fiir das Geschiftsjahr 2024

1. Geschifts- und Rahmenbedingungen

Aufgabe der Kreiskliniken GmbH ist die Gewinnung und Gestellung von Personal aus
den Bereichen Arztlicher Dienst, Pflegedienst, Medizinisch-Technischer Dienst und
Funktionsdienst flr den Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg.

Der Mangel an medizinischem Fachpersonal auf dem Arbeitsmarkt zieht sich seit Jah-
ren wie ein roter Faden durch und eine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation ist
nicht in Sicht. Laut Pressemitteilung Nr. 033 des Statistischen Bundesamtes vom 24.
Januar 2024 fehlen bis ins Jahr 2049 bis zu 690.000 Pflegekrafte. Der Deutsche Be-
rufsverband flr Pflegeberufe geht zum aktuellen Stand von etwa 200.000 fehlenden
Kraften aus. Zusatzlich verscharft sich die Situation durch die Ausweitung der Pflege-
personaluntergrenzen auf weitere Fachabteilungen bis zum ,Ganz-Haus-Ansatz". Fir
die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gilt dieser ,Ganz-Haus-Ansatz“ seit Ende des
Jahres 2021, d. h. alle Fachabteilungen unterliegen der Pflegepersonaluntergren-
zenverordnung. Die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen erhéht den Bedarf
an zusatzlichen Pflegekraften bei unverandertem Mangel. Oberstes Ziel bleibt zum ei-
nen die Bindung von Fachpersonal ans Haus und zum anderen die Gewinnung von
neuem Fachpersonal fiir das Krankenhaus. Neben der Ausbildung zum Pflegefach-
mann und zur Pflegefachfrau bleibt alternativ das Anwerben von auslandischen Pfle-
gekraften oder das Abwerben von anderen Krankenhausern. Fur die Gesellschaft re-
sultieren daraus einerseits hohe Kosten fiir Personalakquisition sowie die Notwendig-
keit einer konkurrenzfahigen und attraktiven Vergiitung. Zum anderen missen Strate-
gien entwickelt werden, damit die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg ihre Attraktivitat als
Arbeitgebermarke steigern und sich von Mitbewerbern positiv absetzen kann. An einer
strategischen Personalentwicklung inklusive attraktivem Aus- und Fortbildungskon-
zept in den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg wird bereits seit Iangerem gearbeitet und
dies zeigt auch Erfolge.

2. Geschaéftsverlauf

Die Entwicklung der Kreiskliniken GmbH hangt direkt von der Entwicklung des Eigen-
betriebes Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg ab. Die im Eigenbetrieb vorgenommene
Personalbedarfsplanung und das Personalkostencontrolling bestimmen daher alle Ak-
tivitaten der Gesellschaft.

Um dem sich immer weiter verstéarkenden Fachkraftemangel vor allem in der Pflege
entgegenzuwirken, wurden im Berichtsjahr umfangreiche Recruiting Mafnahmen im
Rahmen der Umsetzung einer neuen Karriere-Website umgesetzt. Auch die Bemii-
hungen, auslandische Fachkrafte zu gewinnen, wurden intensiviert. Weiterhin wird
ebenfalls ein besonderes Augenmerk in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum
flr Gesundheit auf eine gute Ausbildung gelegt.

Im Vergleich zu den Vorjahren konnte (ber alle Bereiche die Anzahl an Vollkraften um
2,5 % gesteigert werden. Trotzdem waren ca. 35 bewertete Stellen — insbesondere in
der Pflege — nicht besetzt. Aufgrund der nicht besetzten Stellen sowie eines hohen
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Krankenstands lagen die Aufwendungen fiir Honorarkrafte mit T€ 4.143,5 deutlich iber
dem geplanten Niveau.

3: Darstellung der Vermdgenslage

Die Gesellschaft verfligt Giber einen 100%-Anteil an der Bildungszentrum fir Gesund-
heit der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg GmbH (Buchwert T€ 47,2) sowie Uber eine
45%-Beteiligung an der Philos GmbH (Buchwert T€ 11,2).

Das kurzfristige Vermdgen steigt deutlich um T€ 1.992,1 auf T€ 5.687,1 und macht
99,0 % der Bilanzsumme aus. Die Verbundforderungen betragen zum Stichtag
T€ 5.365,7 (Vorjahr: T€ 3.535,4).

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten steigen ebenso deutlich um T€ 609,9 auf T€ 1.620,5

und machen 28,2 % der Bilanzsumme aus. Die Rickstellungen betragen T€ 3.409,1
(Vorjahr: T€ 2.102,2) und haben einen Anteil von 59,3 % an der Bilanzsumme.

4, Darstellung der Finanzlage

a) Eigenkapital
Mit Bilanz zum 31. Dezember 2024 weist die Kreiskliniken GmbH ein Eigenkapital in

Hohe von T€ 715,9 (Vorjahr: T€ 640,6) aus. Die Eigenkapitalquote betragt 12,5 % nach
17,1 % im Vorjahr.

b)  Liquiditat

Die Liquiditat stellte sich am Bilanzstichtag wie folgt dar:

e Veranderung

Liquide Mittel T 1321 108,9 21,3 %

Forderungen und sonstige VG 5.555,0 3.586,2 54,9 %
- kurzfristige Verbindlichkeiten -1.620,5 -1.010,6 60,4 %
Summe 4.066,6 2.684,5 51,5 %
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5. Darstellung der Ertragslage

a) Ertrage

Die Ertragslage ist durch die Beschaffung und Gestellung von Personal aller Berufs-
gruppen fur den Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg bestimmt. Dem gestie-
genen Personalbestand folgen demnach die hoheren Einnahmen aus der Personalge-
stellung.

Die Ertrage haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

2024 2028
Personalgestellung 60.727,1 52.259,8 16,2 %
Ausbildung 873,0 880,2 -0,8 %
Gesamt 61.600,1 53.140,3 15,9 %

b)  Aufwendungen

Die Aufwendungen fiir die Personalgestellung entwickelten sich wie folgt:

12024

Externe Personalgestellung 6.793,5 3.369,4 >100,0 %
Eigene Mitarbeiter 55.964,6 50.363,9 11,1 %

Weiterhin missen nicht besetzte Stellen mit Arbeitnehmertiberlassung abgedeckt wer-
den. Aufgrund der vertraglichen Regelungen werden diese Kosten an den Eigenbe-
trieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg weitergegeben und wirken sich dort negativ auf
das Jahresergebnis aus.

Die Zahl der Vollkréfte der Kreiskliniken GmbH hat sich im Jahr 2024 gegenuber dem
Jahr 2023 wie folgt entwickelt:

Arztlicher Dienst 31%

Pflegedienst 286,6 280,0 2.4 %
Med.-techn. Dienst 126,7 124,8 1,6 %
Funktionsdienst 45,3 42,8 59 %
Krankenpflegeschiiler 40,0 39,6 1,0 %
Gesamt 638,1 622,5 2,5 %

Die Veranderungen resultieren hauptsachlich aus der weiteren Einstellung von aus
dem Eigenbetrieb ausscheidendem Personal sowie aufgrund von etwaigen Leistungs-
ausweitungen bzw. Pflegepersonalbedarf aufgrund der Pflegepersonaluntergrenzen
im Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg.
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Die durchschnittlichen Personalkosten haben sich wie folgt entwickelt:

erung

Arztlicher Dienst 11,0 %
Pflegedienst 69,7 6,9 %
Med.-techn. Dienst 66,9 7,0 %
Funktionsdienst 75,4 3,5%
Krankenpflegeschiiler 21,8 -1,8 %

In allen Berufsgruppen ist ein Anstieg der durchschnittlichen Personalkosten festzu-
stellen, vorwiegend aufgrund der Tarifsteigerungen. Ebenso flihren deutlich héhere
Personalrlickstellungen zu gestiegenen durchschnittlichen Personalkosten.

Nach der Umstrukturierung der Rahmenvertrage mit dem Eigenbetrieb Kreiskliniken
Darmstadt-Dieburg fallen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen fast aus-
schlieBlich Kosten flr den Verwaltungsbedarf an. Die sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen sanken um rd. T€ 81,9, da die Verwaltungskostenpauschale niedriger ausfiel
als im Vorjahr.

Das erzielte Jahresergebnis in Hohe von T€ 75,3 verbessert sich gegentiber dem Er-
gebnis aus dem aufgestellten Wirtschaftsplan 2024 (T€ 7,6) um T€ 67,7. Ursachlich
hierflr sind die nicht eingeplante Ausschittung der Philos GmbH und die Steuerer-
trage aus Vorjahren. Gegenlaufig wirkte sich die Uberschreitung in den sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen aus.
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6. Chancen und Risiken

Das grofite Risiko fur die Geschéaftstatigkeit der Kreiskliniken GmbH besteht in der
Entwicklung des Arbeitsmarktes fir medizinisches Fachpersonal. Durch den sich im-
mer weiter verscharfenden Fachkraftemangel steigt die Belastung auf das Bestands-
personal weiter deutlich an. Sollte in Zukunft keine Verbesserung der Arbeitsbelastung
durch zusatzliches Personal geschaffen werden konnen, werden voraussichtlich wei-
tere Fachkrafte dem Gesundheitssystem den Riicken kehren. Auch das altersbedingte
Ausscheiden aufgrund von Renteneintritten der Baby-Boomer-Jahrgange aus dem Ei-
genbetrieb Kreiskliniken sowie aus der Kreiskliniken GmbH fiihrt zu einer erhéhten
Anzahl an nachzubesetzenden Stellen in der Kreiskliniken GmbH.

Der Herausforderung, durch sowohl eigene, gute Ausbildung als auch durch die Ge-
winnung von auslandischen Fachkraften, die Situation nachhaltig zu verbessern, muss
auch weiterhin mit viel Engagement und Leidenschaft fiir die Arbeit im Gesundheits-
wesen angegangen werden.

7. Prognosebericht

Die Gesellschaft wird sich weiterhin auf ihre Kernaufgaben konzentrieren: Die Gewin-
nung und Bereitstellung medizinischen Fachpersonals.

Der Wirtschaftsplan 2025 geht von einem ausgeglichenen Ergebnis in Héhe von
T€ 1,5 aus. Beim Personalaufwand wird mit einem Anstieg um 13,4 % (im Vergleich
zum Wirtschaftsplan 2024) auf T€ 62.690,7 gerechnet. Dies resultiert aus einem An-
stieg der geplanten Vollkrafte sowie Tarifsteigerungen von ca. 5 %. Im Vergleich zum
IST 2024 wird mit einer niedrigeren Anzahl an Honorarkraften geplant.

Von einer Gewinnausschuttung der Philos GmbH an die Kreisklinik GmbH wurde - wie
auch in den Jahren zuvor - im Wirtschaftsplan 2025 nicht ausgegangen.

Grol3- mst%dt, den 31. Juli 2025

Y

gr{isfbph Dahmen feliﬁ Meyer
G

chéaftsfiihrer eschaftsfihrerin
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Kreiskliniken GmbH des Landkreises Darmstadt-Dieburg
-DA-DI Kreiskliniken GmbH-, GroR-Umstadt

Berichterstattung tiber die Erweiterung der Abschlusspriifung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prifungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschaftsprifer
in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prifung der Ordnungsmafigkeit der Geschaftsfihrung und
der wirtschaftlichen Verhaltnisse § 53 HGrG). Dieser Prifungsstandard ist in Zusammenarbeit mit
dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshdéfen erarbei-
tet worden.

Die dort aufgefuhrten Fragen sind lickenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage fur die
geprufte Einrichtung nicht einschlagig ist, ist dies zu begrinden. Soweit sich die Beantwortung der
Frage bereits aus der Berichterstattung Uber die Jahresabschlussprifung ergibt, haben wir Verwei-
sungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:
OrdnungsmaRigkeit der Geschaftsfilhrungsorganisation
Ordnungsmabigkeit des Geschaftsfilhrungsinstrumentariums
Ordnungsmabigkeit der Geschaftsfihrungstatigkeit
Vermogens- und Finanzlage

Ertragslage

Beantwortung des Fragenkataloges:
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OrdnungsmabBigkeit der Geschaftsfihrungsorganisation

Fragenkreis 1: Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschiftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbeziige

a) Gibt es Geschéftsordnungen flir die Organe und einen Geschéftsverteilungsplan flir die
Geschétftsleitung sowie ggf. fiir die Konzernleitung? Gibt es dartiber hinaus schriftliche Weisungen
des Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Geschéfts- sowie ggf. fiir die Konzernleitung
(Geschéftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bediirfnissen des Unternehmens
bzw. des Konzerns?

Die Befugnisse der Geschéaftsfihrung richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag, der Geschafts-
ordnung und den Einzelanweisungen der Gesellschafterversammlung.

Die Aufgaben und Zustandigkeiten der Geschaftsfihrung sind in § 7 und in § 8 des Gesellschafts-
vertrages, die der Gesellschafterversammlung in § 11 des Gesellschaftsvertrages geregelt. Die vor-
gesehene Verteilung der Aufgaben ist unseres Erachtens sachgerecht.

Nach unseren Feststellungen und aufgrund der geringen Komplexitat der Geschaftstatigkeit der Ge-
sellschaft entsprechen diese Regelungen den Bedirfnissen des Unternehmens.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hieriiber erstellt?

Im Jahr 2024 haben vier Gesellschafterversammlungen stattgefunden, von denen Niederschriften
angefertigt wurden.

¢) In welchen Aufsichtsréten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des
Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschéftsleitung tétig?

Die Geschéftsfuhrerin Pelin Meyer ist Mitglied der Gesellschafterversammlung des Bildungszent-
rums fur Gesundheit der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg GmbH und der Philos GmbH.

Der Geschaftsfuhrer Christoph Dahmen ist Mitglied der Gesellschafterversammlung der Philos
GmbH.

d) Wird die Vergiitung der Organmitglieder (Geschéftsleitung, Uberwachungsorgan) individualisiert
im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen
Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird
dies begriindet?

Fir die Geschéftsfuhrung wurde in 2024 von der Gesellschaft keine Vergitung gezahit.
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OrdnungsmabBigkeit des Geschaftsfuhrungsinstrumentariums
Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedlirfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zusténdigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich
sind? Erfolgt dessen regelméBige Uberpriifung?

Die organisatorischen Grundlagen liegen in Form eines entsprechenden Organisationsplans vor.
Der Organisationsplan regelt die Aufgabenbereiche und Zustandigkeiten der Mitarbeiter. Bei Orga-
nisationsanderungen wird der Organisationsplan angepasst.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?
Soweit wir feststellen konnten, wird danach verfahren.
c) Hat die Geschéftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspravention ergriffen und dokumentiert?

Ja. Aufgrund der organisatorischen Einbindung aller verbundenen Unternehmen in den Eigenbetrieb
.Kreiskliniken des Landkreises Darmstadt-Dieburg“ und unter Bericksichtigung weiterer Aspekte
werden der Eigenbetrieb und die verbundenen Unternehmen als ,Gemeinschaftsbetrieb“ betrachtet.
Die Regelungen im Eigenbetrieb werden entsprechend in den anderen Einheiten des Gemein-
schaftsbetriebes angewendet. Im Jahr 2018 wurde bei dem Gemeinschaftsbetrieb Kreiskliniken des
Landkreises Darmstadt-Dieburg eine Compliance-Funktion als Stabsstelle eingerichtet. Diese steht
fur alle Fragen rund um das Thema Compliance sowohl den Mitarbeitenden als auch dem Manage-
ment zur Verfigung. Dartber hinaus wurde die Stabsstelle mit dem Aufbau und der Weiterentwick-
lung eines Compliance-Management-Systems beauftragt. Um die Compliance-Funktion weiter zu
starken, wurde die Compliance-Verantwortliche im Jahr 2022 zur Compliance-Beauftragten bestellt.

Die Mitarbeitenden des Gemeinschaftsbetriebes Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg werden hinsicht-
lich Compliance-Themen durch die geltenden Compliance-Dokumente sowie Mitarbeiterschulungen
sensibilisiert. Seit 2023 ist eine neue Antikorruptionsrichtlinie fir den Gemeinschaftsbetrieb der
Kreiskliniken des Landkreises Darmstadt-Dieburg in Kraft, die die Dienstanweisung zur Korruptions-
vermeidung und zur Regelung der Zusammenarbeit und der Geschéaftsbeziehungen mit Externen
(Industrie, Auftragnehmer etc.) vom 4. Marz 2004 abgel6st hat. Dartber hinaus wurde ein Verhal-
tenskodex erarbeitet, der die wesentlichen Regeln und Grundsatze fur ein rechtlich sowie ethisch
korrektes und verantwortungsbewusstes Verhalten der Mitarbeitenden des Gemeinschaftsbetriebes
formuliert. Die Krankenhausbetriebsleitung bekennt sich in ihrem Vorwort zum Verhaltenskodex un-
eingeschrankt zur Compliance, d. h. zur Einhaltung der geltenden Gesetze sowie unternehmensin-
ternen Richtlinien sowohl im Innenverhaltnis gegeniber den Mitarbeitenden als auch im Aul3enver-
haltnis gegenuber Dritten, und ruft die FUhrungskrafte auf, mit gutem Beispiel voran zu gehen. Mit
einer Rundmail wurden die Mitarbeitenden tUber die neuen Compliance-Dokumente und deren Ver-
offentlichung im Intranet informiert.

Im Jahr 2023 fanden eine Vergabeschulung fir die Mitarbeitenden mit Einkaufsverantwortung sowie
zwei Compliance-Schulungen der Chef- und Oberarzte zum Thema Compliance, Korruption und
Betrugspravention statt. Um die Compliance-Kultur weiter zu verbessern sowie Uber die geltenden
internen Vorschriften zu informieren, wird zukinftig der Fokus vermehrt auf regelmafige Mitarbei-
terschulungen gelegt.
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fiir wesentliche Entscheidungsprozesse
(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und
-gewéhrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Es gelten die Richtlinien gemaR der Geschaftsordnung der Gesellschaft. Des Weiteren gelten die
Richtlinien des Eigenbetriebes analog. In der Krankenhausbetriebssatzung und den Geschaftsord-
nungen fur die Krankenhausleitung sind entsprechende Regelungen enthalten, nach denen verfah-
ren wird. Anhaltspunkte, dass diese nicht eingehalten wurden, haben sich im Rahmen unserer Pri-
fung nicht ergeben.

e) Besteht eine ordnungsmaéliige Dokumentation von Vertrdgen (z. B. Grundstiicksverwaltung,
EDV)?

Es besteht nach unseren Erkenntnissen eine ordnungsmaRige Dokumentation von Vertragen. Alle
bedeutsamen Vertrage wurden ordnungsmafig dokumentiert und konnten auf Verlangen vorgelegt
werden.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der
Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhénge von Projekten — den Bedlirfnissen des
Unternehmens?

Die Gesellschaft hat gemal § 12 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages nach § 122 Abs. 4 HGO jahrlich
einen Wirtschaftsplan sowie eine flnfjahrige Finanzplanung zu erstellen, die den Gesellschaftern
vorzulegen ist. Ein Wirtschaftsplan wurde sowohl fur das Jahr 2024 als auch fir das Jahr 2025
erstellt. Das Planungswesen entspricht den Bedurfnissen des Unternehmens und den Informations-
anforderungen des Gesellschafters.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen des Controllings auf ihre Ursachen untersucht. Die Ge-
schaftsfihrung berichtet regelmafig in Form von Vierteljahresberichten in der Gesellschafterver-
sammlung Uber die wirtschaftliche Entwicklung.

¢) Entspricht das Rechnungswesen einschlie8lich der Kostenrechnung der Gréf3e und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschliellich der Kostenrechnung entspricht grundsatzlich der Grofe und
den Anforderungen der Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende
Liquiditatskontrolle und eine Kreditliiberwachung gewéhrleistet?

Sowohl die Kreditlinie als auch die Liquiditat werden durch die Leitung des Finanzmanagements des
Gesellschafters (Eigenbetrieb Kreiskliniken des Landkreises Darmstadt-Dieburg) laufend Uber-
wacht. Es bestehen keine langfristigen Verbindlichkeiten.
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e) Gehdrt zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfiir geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Das Liquiditats- und Finanzierungsmanagement wird fir die gesamte Gesellschaft zentral in der
Verwaltung des Gesellschafters durchgefihrt. Im Rahmen der Liquiditatskontrolle werden unter an-
derem zukunftige Geldzu- und -abflisse berlcksichtigt.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollsténdig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch
das bestehende Mahnwesen gewéhrleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv
eingezogen werden?

VVom Hauptauftraggeber, dem Eigenbetrieb Kreiskliniken des Landkreises Darmstadt-Dieburg, wer-
den monatlich Vorauszahlungen fir die Dienstleistungen der Gesellschaft gezahlt, fur die dann im
Folgemonat eine Spitzabrechnung erfolgt. Fir den Dezember 2024 erfolgte die Abschlagszahlung
kurz nach dem Bilanzstichtag.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle
wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Gesellschaft nutzt das Controlling des Eigenbetriebs Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg. Das Con-
trolling entspricht den Anforderungen des Unternehmens und umfasst alle wesentlichen Unterneh-
mensbereiche.

h) Erméglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung der
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Das Rechnungs- und Berichtswesen des Gesellschafters erstellt flir das Tochterunternehmen Bil-
dungszentrum fur Gesundheit der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg GmbH monatlich einen betriebs-
wirtschaftlichen Bericht, inklusive einer Hochrechnung der Entwicklung fir das laufende Geschéafts-
jahr. Dies ermdglicht eine Steuerung und Uberwachung.

Im Rahmen der regelhaft stattfindenden Gesellschafterversammlung der wesentlichen Beteiligung
Philos GmbH werden die Gesellschafter Uber die Finanzlage informiert.

Fragenkreis 4: Risikofriiherkennungssystem

a) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Friihwarnsignale definiert und
Malnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgeféhrdende Risiken rechtzeitig erkannt werden
kénnen?

Ein formales Risikomanagement besteht nicht.

Die Geschéftsleitung hat, unter Bertcksichtigung der Art und des Umfangs des Geschéftsbetriebes
sowie der Einbindung in den ,Gemeinschaftsbetrieb®, als MalRnahmen vorwiegend analytische Ver-
gleiche und Vorabkontrollen flr gréRere Ausgaben definiert, um mit deren Hilfe bestandsgefahr-
dende Risiken rechtzeitig erkennen zu kdnnen.

Im Bereich der Erfolgsrechnung wird anhand der gebuchten Werte monatlich ein voraussichtliches
Ergebnis zum Jahresende hochgerechnet. Die einzelnen Bestandteile der Ergebnishochrechnung



SCHULLERMANN Anlage 5
Seite 6

werden dann in einem betriebswirtschaftlichen Reporting mit den Werten des Erfolgsplans aus dem
aufgestellten Wirtschaftsplan verglichen und Abweichungen auf ihre Ursache hin untersucht.

Groere Ausgaben sind im Vorfeld durch die Geschaftsfiuhrung zu genehmigen. Das Genehmi-
gungsverfahren erfolgt auf elektronischem Wege. Gebuchte Ist-Investitionen werden mit den Werten
des Vermdgensplans verglichen und Abweichungen analysiert.

b) Reichen diese Malinahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfiillen? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die MalBnahmen nicht durchgefiihrt werden?

Nach unserer Auffassung sind die Mallinahmen grundsatzlich geeignet, die wirtschaftliche Entwick-
lung und wesentliche Risiken zu Uberwachen. Anhaltspunkte, dass die bestehenden Mallhahmen
nicht durchgefiihrt wurden, haben wir nicht festgestellt.

¢) Sind diese Malinahmen ausreichend dokumentiert?

Es haben sich im Rahmen unserer Prifung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Mallnahmen
nicht ausreichend dokumentiert sind.

d) Werden die Friihwarnsignale und MalBnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem
aktuellen Geschéftsumfeld sowie mit den Geschéftsprozessen und Funktionen abgestimmt und
angepasst?

Siehe Punkt 4a).



SCHULLERMANN Anlage 5
Seite 7

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschéfte, Optionen und Derivate
Entfallt, da die Gesellschaft derartige Finanzinstrumente nicht nutzt.

a) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung den Geschéftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten
sowie von anderen Termingeschéften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehért:

Welche Produkte/Instrumente dlirfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern diirfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betrédgen eingesetzt
werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dlirfen
offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschliel3lich zulassig sind
bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefiihrt werden diirfen (z. B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen
und zur Risikobegrenzung?

¢) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung ein dem Geschéftsumfang entsprechendes Instrumentarium
zur Verfligung gestellt, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschéfte

Beurteilung der Geschéfte zum Zweck der Risikoanalyse
Bewertung der Geschéfte zum Zweck der Rechnungslegung
Kontrolle der Geschéfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle fiir nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschéfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschéfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjdhrige Unterrichtung der Geschéfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen
Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Fragenkreis 6: Interne Revision

Es besteht keine interne Revision. Die Geschaftsfuhrung vergibt diese Aufgabe bei Bedarf extern.
Im Berichtsjahr wurden keine Revisionstatigkeiten extern beauftragt. Wir empfehlen, grundsatzlich
regelmafig Revisionstatigkeiten auf Basis einer Risikoeinschatzung durchzuflihren. Themengebiet
kdnnte zum Beispiel die Prifung der Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit der Kon-
trollen bei der Durchfiihrung der Dienstleistungen zwischen Eigenbetrieb und anderen Gesellschaf-
ten gemall Rahmenvereinbarungen des ,Klinik Verbundes® sein. Die Risikoeinschatzung sollte auf
Grundlage der Rechtspersdnlichkeit GmbH und Bedeutung der bezogenen Leistungen getroffen
werden.
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a) Gibt es eine den Bedlirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenstédndige Stelle oder wird diese Funktion durch
eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tétigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

c) Welches waren die wesentlichen Tétigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision
im Geschéftsjahr? Wurde auch gepriift, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B.
Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne
Revision das letzte Mal (ber Korruptionsprévention berichtet? Liegen hiertiber schriftliche
Revisionsberichte vor?

d) Hat die interne Revision ihre Priifungsschwerpunkte mit dem Abschlusspriifer abgestimmt?

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Méngel aufgedeckt und um welche
handelt es sich?

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die
Umsetzung ihrer Empfehlungen?

OrdnungsmaBigkeit der Geschaftsfiihrungstatigkeit

Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschifte und MaBnahmen mit Gesetz,
Satzung, Geschaftsordnung, Geschaftsanweisung und bindenden Beschliissen des
Uberwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uberwachungsorgans
zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschéften und MalBnahmen nicht eingeholt worden ist?

Hierzu haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewéhrung an Mitglieder der Geschéftsleitung oder des
Uberwachungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Entsprechende Sachverhalte waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedirftiger MalBnahmen
ahnliche, aber nicht als zustimmungsbed(irftig behandelte Malinahmen vorgenommen worden sind
(z. B. Zerlegung in TeilmaBnahmen)?

Eine Umgehung zustimmungsbedurftiger MalRnahmen durch andere MaRnahmen mit vergleichba-
rem Ergebnis haben wir im Rahmen unserer Prifung nicht festgestellt.
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschéfte und Malinahmen nicht mit Gesetz,
Satzung, Geschéftsordnung, Geschéftsanweisung und bindenden Beschliissen des
Uberwachungsorgans (ibereinstimmen?

Im Rahmen unserer Prifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschafte und Mal3-
nahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschéftsordnung und den Beschliissen des Uberwachungsor-
gans vereinbar sind.

Fragenkreis 8: Durchfiihrung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle
Anlagewerte und Vorrdte) angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken gepriift?

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen getatigt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht
ausreichend waren, um ein Urteil (iber die Angemessenheit des Preises zu erméglichen (z. B. bei
Erwerb bzw. Verdul3erung von Grundstiicken oder Beteiligungen)?

Siehe Punkt 8a).

¢) Werden Durchfiihrung, Budgetierung und Verdnderungen von Investitionen laufend (iberwacht
und Abweichungen untersucht?

Siehe Punkt 8a).

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Uberschreitungen ergeben? Wenn
Ja, in welcher Héhe und aus welchen Griinden?

Siehe Punkt 8a).

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrdge nach
Ausschépfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Eine Kreditlinie besteht nicht.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte fiir eindeutige Versté3e gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL,
VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte fur eindeutige VerstdRe haben wir im Rahmen der Jahresabschlussprifung nicht fest-
gestellt.
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b) Werden fiir Geschéfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote
(z. B. auch fiir Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Ja, es werden auskunftsgemal Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Uberwachungsorgan
a) Wird dem Uberwachungsorgan regelméf3ig Bericht erstattet?

Nach den uns vorgelegten Sitzungsprotokollen hat die Geschaftsfuhrung der Gesellschafterver-
sammlung regelmaRig Uber die Lage der Gesellschaft und die Geschaftsentwicklung Bericht erstat-
tet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Soweit aus den Protokollen der Gesellschafterversammlung ersichtlich, erfolgt in den Berichten eine
zutreffende Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.

¢) Wurde das Uberwachungsorgan iiber wesentliche Vorgdnge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemal3
abgewickelte Geschéftsvorfille sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche
Unterlassungen vor und wurde hiertiber berichtet?

Ungewohnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemafl abgewickelte Geschaftsvorfalle sowie er-
kennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen wurden uns im Rahmen unserer Pru-
fung nicht bekannt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschéfts-/Konzernleitung dem Uberwachungsorgan auf dessen
besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entsprechende Wiinsche hat das Uberwachungsorgan nach den uns vorgelegten Protokollen und
uns erteilten Auskinften nicht geaul3ert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Féllen ausreichend war?

Es haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden
Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan erértert?

Eine EVH-Versicherung (Erweiterte Vermdgensschaden-Haftpflichtversicherung) ist mit Wirkung
zum 1. Januar 2016 vom Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg einschlieRlich aller Tochter-
gesellschaften abgeschlossen worden. Einen Selbstbehalt sieht die Versicherung nicht vor.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschéftsleitung oder des Uberwachungsorgans
gemeldet wurden, ist dies unverziiglich dem Uberwachungsorgan offengelegt worden?

Auskunftsgemal} sind keine entsprechenden Interessenkonflikte gemeldet geworden.
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Vermogens- und Finanzlage
Fragenkreis 11: Ungewohnliche Bilanzposten und stille Reserven
a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermégen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermdgen haben wir im Rahmen unserer Prifung nicht fest-
gestellt.

b) Sind Besténde auffallend hoch oder niedrig?
Auffallend hohe oder niedrige Bestande bestehen nicht.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermbgenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen Werten erheblich hbhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermdgensgegensténde
wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte flr wesentliche stille Reserven oder niedrigere Verkehrswerte im Vergleich zu den
bilanziellen Werten haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?
Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen
finanziert werden?

Wir verweisen auf die Ausfuhrungen im Lagebericht zur Vermogens- und Finanzlage. Es bestehen
auskunftsgemalR keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen zum Abschlussstichtag.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfallt, da ein Konzern im handelsrechtlichen Sinne nicht gegeben ist.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschlie3lich Garantien der
Offentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen
Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft erhalt keine Fordermittel der offentlichen Hand.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein. Wir verweisen auf die Ausfuhrungen im Lagebericht zur Vermdgens- und Finanzlage.



SCHULLERMANN Anlage 5
Seite 12

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschiittungspolitik, Riicklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Geschaftsfiihrung schlagt vor, den Jahresiberschuss auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ge-
winnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

Ertragslage
Fragenkreis 14: Rentabilitat/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/
Konzernunternehmen zusammen?

Entfallt, da die Voraussetzungen fur eine handelsrechtliche Segmentberichterstattung nicht vorlie-
gen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgdngen gepragt?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr 2024 — ohne dies planmafig auch fur kiinftige Geschéaftsjahre
erwarten zu kdnnen — eine Gewinnausschuttung aus der Beteiligung an der Philos GmbH in H6he
von T€ 180,0 erfolgswirksam vereinnahmt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein, es haben sich im Rahmen unserer Prifung keine diesbezliglichen Anhaltspunkte ergeben.
d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfallt.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschafte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschéfte, die fiir die Vermbgens- und Ertragslage von Bedeutung
waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Berichtsjahr wurde insgesamt ein Jahresliberschuss erwirtschaftet. Im Rahmen unserer Prifung
sind keine verlustbringenden Geschafte mit Bedeutung fir die Vermoégens- und Ertragslage bekannt
geworden.

b) Wurden Mal3inahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
MalRnahmen handelt es sich?

Nicht erforderlich, da ein Jahrestiberschuss erwirtschaftet wurde und keine verlustbringenden Ge-
schafte mit Bedeutung fur die Vermogens- und Ertragslage identifiziert wurden.
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und MaBnahmen zur Verbesserung der
Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
Es wurde ein Jahreslberschuss erwirtschaftet.

b) Welche MalBnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?

Nicht erforderlich, da ein Jahrestberschuss erwirtschaftet wurde.
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fur

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftsprufer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
priferinnen, Wirtschaftsprifern oder Wirtschaftspriifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftsprifer genannt) und
ihren Auftraggebern Uber Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftréage, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenuber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegenuber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaRiger Berufsausiibung ausgefihrt. Der Wirtschaftsprifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschaftsfiihrung. Der Wirtschaftspriifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auler bei
betriebswirtschaftlichen Prifungen — der ausdricklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer
alle fir die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fiir die Ausfiihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kdnnen. Dies gilt auch fir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftspriifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestéatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefahrdet. Dies gilt fir die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu tibernehmen.

(2) Sollte die Durchfihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftsprifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprufer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftspriifer zur aufRerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftsprifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maRgebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mindliche Erklarungen und Auskinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestéatigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers auerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Auszilige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information tber das Tatigwerden
des Wirtschaftsprifers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behdrdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftspriifers fir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiil-
lung durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der
Nacherfillung kann er die Vergltung mindern oder vom Vertrag zurick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfillung fiir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit dariiber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzuglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, konnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegenuber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Uber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschréankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Korper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegenuber dem
Wirtschaftsprifer geltend machen.

50341
01/2024



(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sadmtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rucksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
riickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberthrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberiihrt.

10. Ergdnzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtréglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriiften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefihrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zuldssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf finf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstédndig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdricklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftspriifer alle fiir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererklérun-
gen, einschliel3lich E-Bilanzen, fir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlisse und sonstiger fir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergutungsverordnung fir die Bemessung der Vergltung anzuwen-

den ist, kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Verglitung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveraufierung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusatzliche Tatigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmagiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verginstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fir die vollstandige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht tber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht winscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschliisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschusse auf Vergiitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Verglitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fur/Licensed to: Schullermann und Partner AG WPG StBG | 4308901 | 284
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	Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG
	Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge
	a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ...
	b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?
	c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?
	d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus...

	Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen
	a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?
	b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?
	c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?
	d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und  -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein...
	e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

	Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
	a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?
	b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?
	c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?
	d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?
	e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?
	f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?
	g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?
	h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

	Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem
	a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?
	b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?
	c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
	d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

	Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate
	a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
	Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
	Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
	Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
	Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?
	b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
	c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf
	Erfassung der Geschäfte
	Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
	Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
	Kontrolle der Geschäfte?
	d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
	e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
	f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

	Fragenkreis 6: Interne Revision
	a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?
	b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?
	c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt ...
	d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?
	e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?
	f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

	Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
	a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?
	b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?
	c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?
	d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

	Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen
	a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?
	b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?
	c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?
	d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
	e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

	Fragenkreis 9: Vergaberegelungen
	a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?
	b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

	Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan
	a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?
	b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?
	c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche U...
	d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?
	e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?
	f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?
	g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

	Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven
	a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?
	b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?
	c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

	Fragenkreis 12: Finanzierung
	a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?
	b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?
	c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

	Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung
	a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?
	b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

	Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
	a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?
	b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?
	c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?
	d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

	Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen
	a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?
	b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

	Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage
	a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
	b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?
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